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1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Kleve beschließt die Neufassung der Satzung der Stadt Kleve über die 
Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen in der Stadt 
Kleve



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Neufassung der Satzung aufgrund des Außerkrafttretens des Gesetzes über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV.NRW. S. 122) zum 01. 
Januar 2016 und des Inkrafttretens des Gesetzes über den Brandschutz, der Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz (BHKG) (GV. NRW. S. 886) zum gleichen Zeitpunkt. 

Folgende wichtige Punkte wurden verändert: 
 Aufgrund des neuen BHKG haben sich die Fristen zur Durchführung der 

Brandverhütungsschauen von längstens fünf Jahre auf längstens sechs Jahre geändert.
 Ebenso hat sich durch die Vorgabe des Lenkungsausschusses des Verbands der 

Feuerwehren NRW die Objektliste geändert.

Hinweis:
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von 
Brandverhütungsschauen in der Stadt Kleve steht nicht in Verbindung mit der Satzung über 
den Kostenersatz und über die Erhebung von Gebühren für Einsätze der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Kleve

Die weitere Änderungen der Neufassung sind in der Synopse zu erkennen (s. Anlage).

Kleve, den 04.06.2018

(Northing)


